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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Nach den Attentaten vom 11. September in den USA beteiligte sich die Schweiz an den
weltweiten Versuchen, die logistischen und organisatorischen Netzwerke der
Terroristen aufzudecken und zu zerschlagen. Erste Abklärungen ergaben, dass
bedeutsame Verbindungen zur Schweiz und namentlich dem schweizerischen
Finanzplatz mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bestanden hatten. Konten von
Organisationen, welche den US-Behörden verdächtig erschienen, wurden von der
Bundesanwaltschaft gesperrt, und eine im Tessin angesiedelte islamische
Finanzgesellschaft wurde polizeilich durchsucht. Obwohl sich von der für die Anschläge
in den USA verantwortlich gemachten islamischen Organisation Al-Quaida in der
Schweiz keine Spuren finden liessen, wurde sie und eventuelle Nachfolgeorganisationen
sowie Unterstützungsaktionen zu ihren Gunsten vom Bundesrat verboten.
Interpellationen von Ständerat Fünfschilling (fdp, BL) sowie der FDP-Fraktion im
Nationalrat gaben dem Bundesrat Gelegenheit, sein Konzept und die bestehenden und
geplanten Vorkehrungen zu einer wirksamen Bekämpfung des internationalen
Terrorismus darzulegen. Eine umfassende Lagebeurteilung kündigte er für das Frühjahr
2002 an. Eine Motion Merz (fdp, AR) für einen Ausbau des Instrumentariums der
Staatsschutzorgane namentlich im Bereich der Nutzung von elektronischen
Datenbanken und Informationssystemen bei gleichzeitiger Verstärkung der
parlamentarischen Aufsicht überwies die kleine Kammer in Postulatsform. Die CVP
reichte ihrerseits Motionen für mehr Überwachungskompetenzen und eine Lockerung
der Datenschutzbestimmungen für den Nachrichtendienst ein. 1

ANDERES
DATUM: 01.12.2001
HANS HIRTER

Wahlen

Kantonale Ersatzwahlen

Im Rennen um die Nachfolge des zum Ständerat gewählten Baselbieter Regierungsrats
Hans Fünfschilling (fdp) versuchten die Sozialdemokraten den vor zwei Jahren
verlorenen Sitz zurückzuholen. Wie schon bei den Ständeratswahlen im Vorjahr
lieferten sich FDP und SP ein spannendes Duell. Als Nachfolgekandidaten schickten die
Freisinnigen den Juristen und ehemaligen Landrat Adrian Ballmer aus Liestal ins
Rennen. Ballmer genoss die offizielle Unterstützung durch SVP, CVP und SD. Zum SP-
Kandidaten wurde der in Sissach wohnhafte VPOD-Zentralsekretär und
Fraktionspräsident im Landrat Urs Wüthrich auserkoren. Er hatte sich als moderater
Politiker auch im bürgerlichen Lager Freunde geschaffen. Die SVP hatte zuerst selbst
mit einer Kandidatur geliebäugelt, verzichtete dann aber zugunsten des Friedens
innerhalb der „Bürgerlichen Zusammenarbeit“, der sie ihren politischen Wiedereinzug
in die Baselbieter Regierung vor einem Jahr zu verdanken hatte. Das Resultat hätte
knapper kaum ausfallen können. Mit 905 Stimmen Vorsprung gelang dem FDP-
Kandidaten Ballmer der Sieg. 2

WAHLEN
DATUM: 16.04.2000
DANIEL BRÄNDLI

Eidgenössische Wahlen

Rücktritte
24 Nationalräte und 14 Ständeräte traten auf das Legislaturende hin aus ihrem Rat
zurück. Unter den zurücktretenden Nationalräten versuchte nur Liliane Maury-Pasquier
(sp/ps, GE) NR/CN) den Übertritt in den Ständerat. Die FDP hatte im Nationalrat 6
Rücktritte und im Ständerat 5 Rücktritte zu verzeichnen. Bei der SP traten 6
Nationalräte und 3 Ständeräte zurück, bei der CVP 3 Nationalräte und 4 Ständeräte, bei
der SVP 6 Nationalräte und 2 Ständeräte. Bei den Grünen trat eine Nationalrätin zurück.
Die Rücktrittsquote betrug insgesamt im Nationalrat 12% und im Ständerat 30,4%.
Diese Quote ist im Vergleich zu 2003 in beiden Räten gesunken, insbesondere im
Nationalrat gab es viel weniger Rücktritte. Jedoch reichten einige bekannte
Parlamentarier ihren Rücktritt ein. Unter den zurücktretenden Ständeräten waren Trix
Heberlein (fdp, ZH), Hans Fünfschilling (fdp, BL), Thomas Pfisterer (fdp, AG), Françoise
Saudan (fdp, GE), Christiane Langenberger (fdp, VD), Christiane Brunner (sp, GE), Hans
Lauri (svp, BE), Hans Hofmann (svp, ZH) und Franz Wicki (cvp, LU). Auf eine Wiederwahl

WAHLEN
DATUM: 21.10.2007
SABINE HOHL
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in den Nationalrat verzichteten unter anderen Gerold Bührer (fdp, SH), Peter Vollmer
(sp, BE), Remo Gysin (sp, BS), Hermann Weyeneth (svp, BE), Rolf Hegetschweiler (fdp,
ZH), Jean-Paul Glasson (fdp, FR), Michel Béguelin (sp, VD) und Barbara Haering (sp, ZH). 3

Landesverteidigung

Zivildienst und Dienstverweigerung

La Conseil des Etats, en tant que deuxième conseil, a examiné la loi sur le service civil
(LSC) lors de sa session de printemps. Après une entrée en matière sans opposition, le
plénum, en suivant sa commission, s’est aligné sur le Conseil national. Le seul point qui
ait donné lieu à une discussion concernait la durée du service civil, que le Conseil
national avait voulu maintenir à 1.5 fois la durée du service militaire. Une minorité,
emmenée par la radicale Langenberger (VD) et le socialiste Béguelin (VD), a toutefois
proposé de revenir à la solution du gouvernement et de passer à un coefficient de 1.3.
Ils ont avancé, sans succès, des arguments concernant la pénibilité du service civil. Ils
ont estimé qu’on ne devait pas la sous-estimer, prenant l’exemple de l’exercice de
tâches d’encadrement de personnes. Ils ont également souligné sa meilleure
compatibilité avec les exigences économiques. Le radical bâlois Hans Fünfschilling a
rappelé qu’avec le maintien de l’examen du conflit de conscience, la preuve par l’acte
n’était plus nécessaire et un rabaissement à 1.3 lui semblait sensé. Ces arguments n’ont
convaincu que 13 députés contre 27 favorables au maintien du 1.5 déjà entériné par le
Conseil national. Ce dernier a ensuite confirmé sa position et ainsi formellement aplani
les divergences. Au vote final, alors que le texte a été accepté par 35 voix sans
opposition au Conseil des Etats, le clivage gauche-droite a été très clair au National. Les
169 voix favorables au projet provenaient des rangs bourgeois, alors que l’opposition (67
voix) se composait principalement d’élus roses-verts (52 ps, 10 pe). 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.2003
ROMAIN CLIVAZ

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Le Conseil national a refusé l’ouverture totale proposée par le Conseil des Etats et,
suivant sa commission des transports et des télécommunications (CTT-CN), lui a
préféré une version plus restrictive. Les conseillers nationaux butaient sur les modalités
du dégroupage du réseau de fil de cuivre de Swisscom et sur l’ouverture à des tiers de
l’accès au haut débit. Ils craignaient qu’une réglementation trop libérale ne favorise des
concurrents profiteurs et que les investissements dans les régions périphériques ne
soient délaissés. Le Conseil national a confirmé son choix par 118 voix contre 51. Suite à
la tempête qui s’est déclenchée autour de Swisscom, le Conseil des Etats a temporisé
et a opté pour une libéralisation minimale du dernier kilomètre de la téléphonie fixe.
Comme l’avait décidé le Conseil national à deux reprises, les sénateurs ont accepté de
limiter l’accès des concurrents de Swisscom au fil de cuivre reliant le central à
l’abonné. Suivant une proposition Fünfschilling (prd, BL), ils ont refusé par 18 voix
contre 15 d’étendre la libéralisation aux autres technologies, comme la fibre optique.
Tacitement, le Conseil des Etats a néanmoins tenu à préciser dans la loi que le
parlement pourrait définir, en fonction de l’évolution technique et économique,
d’autres formes d’accès que celles prévues explicitement. Après deux ans de débats,
les deux chambres étaient enfin d’accord sur la nature de l’ouverture du dernier
kilomètre à la concurrence. Un point de litige demeurait toutefois sur le calendrier
d’ouverture de l’accès au haut débit aux concurrents de Swisscom. Les conseillers aux
Etats ont préféré suivre, par 17 voix contre 16, la position de leur CTT-CE. Celle-ci
précisait que le Conseil fédéral pourrait intervenir dans un délai de deux ans pour que
les autres fournisseurs d’accès à haut débit qui auraient profité du système sans
investir dans leurs infrastructures puissent être exclus du marché. Par 114 voix contre
55, le Conseil national a maintenu une levée du monopole sur le dernier kilomètre de
Swisscom plus restreinte que celle choisie par le Conseil des Etats. Pour les conseillers
nationaux, la libéralisation ne devait concerner que le fil de cuivre et être limitée à deux
ans pour le haut débit. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2005
PHILIPPE BERCLAZ
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medizinische Forschung

Der Ständerat behandelte in der Frühjahrssession als erster das
Embryonenforschungsgesetz (EFG), mit dem der Bundesrat bis zum Vorliegen des
geplanten Gesetzes über die Forschung am Menschen sowohl die Gewinnung von
Stammzellen aus überzähligen Embryonen als auch die Forschung an embryonalen
Stammzellen sowie an überzähligen Embryonen regeln wollte. Er begründete den
Einbezug der Embryonenforschung mit dem sachlichen Zusammenhang: Sowohl für die
Forschung an Embryonen als auch für die Gewinnung embryonaler Stammzellen werden
Embryonen verwendet, die im Rahmen der medizinisch assistierten Fortpflanzung als
überzählig anfallen und deshalb keine Entwicklungschance haben. Der Ständerat
erachtete diesen Zusammenhang aber nicht als zwingend gegeben und beschloss, den
Geltungsbereich des Gesetzes auf die Gewinnung von embryonalen Stammzellen und
deren Erforschung zu beschränken, die Regelung der gemäss Kommissionssprecher
„moralisch und rechtlich heiklen und deswegen besonders begründungsbedürftigen
Forschung an überzähligen Embryonen“ hingegen dem künftigen Gesetz zuzuweisen.
Sinngemäss wurde gleich zu Beginn der Detailberatung das Gesetz in
Stammzellenforschungsgesetz (SFG) umbenannt. Gegen die Abspaltung der
Embryonenforschung sprachen sich lediglich die Vertreter der FDP aus. 

Für den Bereich der Stammzellenforschung setzte die kleine Kammer wie der Bundesrat
enge Grenzen. Die Verwendung von Embryonen bedarf der Zustimmung der Eltern.
Forschungsprojekte müssen wesentlichen Erkenntnissen dienen, die nicht auf anderem
Weg gewonnen werden können; sie müssen von einer Ethikkommission beurteilt und
vom BAG bewilligt werden. Mit 26 gegen neun Stimmen wurde ein Antrag Fünfschilling
(fdp, BL) abgelehnt, die Gewinnung von embryonalen Stammzellen auch dann
zuzulassen, wenn kein konkretes Projekt vorliegt. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis
scheiterte David (cvp, SG) mit seinem Antrag, auf die Entschädigung der Aufwendungen
für Gewinnung, Bearbeitung, Aufbewahrung oder Weitergabe von embryonalen
Stammzellen zu verzichten. Der Handel allerdings ist verboten. Im Patentgesetz wurde
zudem die Patentierbarkeit unveränderter Stammzellen sowie von Verfahren zum
Klonen von Menschen, zur Herstellung von Mischformen Mensch/Tier und zur
Genmanipulation in der menschlichen Keimbahn verboten. 

Eine nennenswerte Kontroverse entstand lediglich bei der Frage, ob die rund 1000
altrechtlichen Embryonen, die vor dem Inkrafttreten des
Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMG) (1.1.2001) angefallen sind und eingefroren
wurden, und die laut FMG bis Ende 2003 vernichtet werden sollten, weiter für die
Stammzellenforschung verwendet werden dürfen. Die Mehrheit entschied sich auch
hier mit 22 zu 12 Stimmen für eine restriktive Linie. Die Frist wurde nicht verlängert. Der
Forschung sollten somit nur überzählige Embryonen zugeführt werden, die in der
Fortpflanzungsmedizin neu entstehen. Beerli (fdp, BE) setzte sich vergebens dafür ein,
die Frist bis zum Inkrafttreten des SFG zu verlängern, da in der Praxis die Meinungen
auseinandergehen, wie viele Embryonen für die Forschung nötig sind.

Dem Nationalrat lagen zu Beginn seiner Beratungen in der Herbstsession ein
Nichteintretensantrag sowie zwei Rückweisungsanträge vor, die von linken, grünen und
christlich orientierten Abgeordneten unterstützt wurden, doch hatten sie alle keine
Chance. Eintreten wurde mit 91 zu 45 Stimmen beschlossen. Die Beschränkung auf die
Stammzellenforschung wurde stillschweigend gutgeheissen. Aber auch die radikalen
Verfechter der Forschungsfreiheit – Gutzwiller (fdp, ZH) und Kommissionssprecher
Randegger (fdp, BS) – konnten sich in der Detailberatung nicht durchsetzen. Mit 60 zu
57 Stimmen verbot der Nationalrat zusätzlich zum Ständerat die Entwicklung von
Parthenoten (Organismen, die sich aus einer unbefruchteten Zellteilung entwickeln),
um daraus Stammzellen zu gewinnen. Auch die verschärften Auflagen für die Forschung
(Erlaubnis zur Entnahme von Stammzellen nur, wenn keine geeigneten Zellen im Inland
vorhanden sind) resp. die Zustimmung zum Ständerat (Forschung nur zugelassen, wenn
kein anderes Verfahren gleichwertige Erkenntnisse ermöglicht), die Gutzwiller als
„Gefängnis für die Forschenden“ bezeichnete, wurden, wenn auch knapp mit 80 zu 69
resp. 75 zu 72 Stimmen angenommen. Forschungsfreundlicher zeigte sich der Rat in der
Frage der Patentierbarkeit veränderter Stammzellen. Mit 81 zu 73 Stimmen folgte er
einem Minderheitsantrag Gutzwiller und stimmte dem Ständerat zu, lediglich die
Patentierbarkeit von unveränderten Stammzellen zu verbieten. Die Mehrheit der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2003
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 24.04.24 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Kommission hatte beantragt, auch die veränderten Stammzellen und die Stammzellinien
von der Patentierbarkeit auszuschliessen. 

Bei der Frage des Umgangs mit den vor 2001 entstandenen altrechtlichen Embryonen,
setzte sich der Antrag der Kommission durch. Mit 90 gegen 38 beschloss die grosse
Kammer, die Frist für deren Vernichtung bis Ende 2005 für die Fortpflanzungsmedizin
und bis Ende 2008 für Forschungszwecke zu verlängern; dazu bedarf es allerdings der
schriftlichen Einwilligung des betroffenen Paares. Der Ständerat stimmte dieser
Regelung zu, worauf das Fortpflanzungsmedizingesetz in diesem Punkt mit
Dringlichkeitsrecht revidiert wurde, um die Vernichtung der altrechtlichen Embryonen
per Ende 2003 zu verhindern. Beim Stammzellenforschungsgesetz stimmte der
Ständerat bei der einzigen wesentlichen Differenz (Verbot der Parthenoten) dem
Nationalrat zu, verlangte aber, dass diese Frage im Rahmen der kommenden
Gesetzgebung über die Forschung am Menschen nochmals eingehend geprüft wird. In
der Schlussabstimmung wurde das SFG vom Ständerat mit 35 zu 1 Stimmen
angenommen, vom Nationalrat mit 103 zu 57 Stimmen bei 25 Enthaltungen; die Nein-
Stimmen stammten von den geschlossenen GP- und EVP/EDU-Fraktionen, von einer
Mehrheit der SP- (die auch das Gros der Enthaltungen stellte) und einer starken
Minderheit der CVP-Fraktion. Gegen das neue Gesetz wurde vom Basler Appell gegen
Gentechnologie das Referendum ergriffen; dass das Referendum von Organisationen
im Bereich des Lebensschutzes unterstützt werden würde, hatte Studer (evp, AG)
bereits bei der Schlussabstimmung im Nationalrat angekündig 6
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